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UMSETZUNG DURCH DIE BEHORDEN

Wege zum Schutz
Kantone und Gemeinden können historische Gärten und Anlagen

mithilfe der ICOMOS-Liste durch Schutzbestimmungen langfristig sichern.
Wie das geschehen kann, zeigt ein Pilotprojekt in Aarau.

Text Nina Mekacher

> Naturobjekte im Baugebiet

Kulturobjekte im Baugebiet

L J Ortsbildschutz im Baugebiet

Geschützte Hecken im Baugebiet
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Bauzonen
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Wohnzone 3 u mehr Geschosse
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Industriezone
— Öffentliche Bauten/Anlagen

Freihaltezone
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Aktueller Bauzonenplan der Stadt Aarau mit geschützten Emzelobjekten (grun Hecken, Alleen, Baume und rot Kulturobjekte,
bei denen Garten Teil der Umgebung von Bauten sind) Die Gemeinde fuhrt zurzeit eine Revision der Nutzungsplanung durch

er zunehmende Siedlungsdruck macht
es notwendig, die historischen Zeugen
der Schweizer Gartenkultur langfristig
zu sichern. Inverschiedenen Kantonen
dient die ICOMOS-Gartenliste bereits
als Arbeitsgrundlage fur die Nutzungsplanung

und die Erstellung von Denkmalinventaren.
Doch das ehrgeizigste und zugleich wichtigste Ziel -
die rechtliche Sicherung schutzenswerter historischer
Garten und Anlagen - haben bis heute nur wenige
Kantone erreicht. Die in privater Initiative erstellte
ICOMOS-Liste ist nicht rechtsverbindlich und bildet
lediglich eine Grundlage fur weitergehende, vertiefende

Inventare und Schutzmassnahmen. Daher lanciert

das Bundesamt fur Kultur in den Jahren 2014 bis 2016

Pilotprojekte in Gemeinden, die ihre historischen
Objekte sichern wollen.

Das erste derartige Projekt lauft seit Dezember
2014 in der Stadt Aarau. Bereits seit 2012 und
voraussichtlich noch bis 2017 revidiert die Gemeinde ihre
allgemeine Nutzungsplanung. In einem ersten Schritt hat
sie die Strategie in einem Raumentwicklungsleitbild
festgelegt. Es sieht unter anderem vor, charakteristische
Quartierstrukturen zu starken, wertvolle Bausubstanz
und prägnante Landschaftselemente zu erhalten;
ausserdem sollen Frei- und Strassenraume aufgewertet
werden. In einem zweiten Schritt werden der Zonenplan
sowie die Bau- und Nutzungsordnung uberarbeitet.
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Für Bauvorhaben in Gartenstadtquartieren hatte der
Stadtrat schon im Jahr 2012 Richtlinien festgelegt, denen
eine Ortsbildstudie zugrunde lag. Künftige
Siedlungsentwicklungen sollen so behutsam angegangen werden.
Prägende Elemente und der Gesamtcharakter bleiben
nach Möglichkeit erhalten, insbesondere die charakteristische

Durchgrünung als zentrales Merkmal der
Gartenstadtquartiere. Die Hauptelemente dieser Richtlinien

werden in die laufende Revision aufgenommen.
Als Nächstes rückt die Stadt Aarau den Fokus

nun auf ihre historisch bedeutenden Gärten und Anlagen.

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Kultur
sollen die Planungsgrundlagen um ein entsprechendes
Inventar ergänzt werden. Gemeinsam mit dem Bauinventar

kommunal wertvoller Bauten ergibt sich somit eine
systematische Übersicht aller Kulturobjekte.

Um dieses Inventar der historischen Gärten und
Anlagen zu erstellen, wurde zunächst der Bestand an
bedeutsamen Objekten erfasst. Der Perimeter umfasst
das gesamte Stadtgebiet, als Zeitgrenze wurde 1980

festgelegt. Die angewendete Methode macht sich die
Erfahrungen aus dem städtischen Bauinventar zunutze;
weiteren Input lieferten die Arbeitsgrundlagen der
Projektgruppe «Inventar der historischen Gärten und
Anlagen des Kantons Aargau» des Aargauer
Heimatschutzes und der Aargauer Landschaftsarchitekten.
Letztere haben in privater Initiative seit 2012 Inven-
tare für die Testgemeinden Obersiggenthal, Lenzburg
und Reinach erstellt. Auf diese Vorarbeiten kann bei
der Arbeit am Inventar der Kantonshauptstadt
zurückgegriffen werden.

Gärten und ihre Eigenheiten

Das Inventar erarbeitete im Auftrag der Stadt Aarau
eine private Firma, der eine Begleitkommission zur Seite

gestellt wurde. Als Nächstes muss die Gemeinde
definieren, in welcher Form die Ergebnisse in die revidierte

Planungs- und Nutzungsordnung einfliessen. Die
künftigen Schutzbestimmungen müssen die spezifischen

Eigenheiten der Gärten und Anlagen berücksichtigen,

ebenso die wichtigsten Wechselwirkungen der
Objekte mit ihrem Umfeld. Einzelne öffentliche Anlagen
wie der Friedhof Rosengarten sind nicht nur
Gartendenkmäler, sondern strukturieren als prägende
Elemente das Ortsbild. Andere Gärten bilden eine Einheit

Typische Vorgehensweise
bei der Unterschutzstellung,

Die genaue
Ausgestaltung und das
Verfahren sind vom
jeweiligen kantonalen
Recht abhangig, da nicht
alle Kantone Hinweis
mventare m ihrem
Denkmalschutzrecht
vorsehen (Copyright
Bundesamt fur Kultur/
ICOMOS Suisse)

Die Parkanlage Friedhof Rosengarten in Aarau wurde m
drei Entwicklungsphasen 1806-1900, 1900-1920 und
1960-1980 gestaltet Austattungselemente, Baum und
Pflanzenbestand sind gut erhalten und zeugen vom Werk
bedeutender Gartenarchitekten - u a Gebrüder Mertens,
Cramer & Surbeck, Ernst Cramer

mit historisch wichtigen Bauten. Weitere Anlagen sind
allein durch ein herausragendes Objekt bedeutend, man
denke etwa an Einzelbäume. Bisweilen ist vor allem der
freie und unbebaute Raum wertvoll und schützenswert.

Das Aarauer Inventar der historischen Gärten
und Anlagen ist als behördenverbindliches Hinweisinventar

konzipiert. Die Umsetzung der Schutzmassnahmen

im Rahmen der Nutzungsplanung ist ein
politischer Prozess, bei dem verschiedene Interessen
gegeneinander abzuwägen sind. Denn jede Schutzmassnahme

schränkt den Handlungsspielraum der Eigentümer

ein. Wird in privates Eigentum eingegriffen, muss
dies in einem ausgewogenen Verhältnis zur Bedeutung
des Objekts und zu seinen Schutzzielen geschehen. Eine
Abstufung ist daher sinnvoll.

Damit bedeutende Gärten und Anlagen
möglichst unversehrt fortbestehen, müssen sie umfassend
geschützt werden. Gleichzeitig können für bescheidenere

Objekte, die in erster Linie für Ortsbild und
Quartierstruktur wichtig sind, weniger einschneidende
Massnahmen vorgesehen werden. Nur wenn die Betroffenen

nachvollziehen können, aus welchen Gründen an
welchem Ort welche Schutzbestimmungen gelten, werden

diese auch akzeptiert. Es kommt also darauf an,
dass die Inventareinträge die Objekte in ihrer Eigenart

kantonales Inventar
der Schutzobjekte
(Denkmalliste)

kommunales Inventar
der Schutzobjekte
(Denkmalliste)

kant Schutzver-
fugung/Schutzverord-

nung und Vertrag
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